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Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung bei Gerichten und Schlichtungs- 
behörden im Rahmen der Studie „Der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfäl-
len“ 
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1  M E T H O D E  U N D  R Ü C K L A U F   

Der vorliegende Bericht präsentiert Daten der schriftlichen Befragung bei Gerichten 

und Schlichtungsbehörden, die gemeinsam mit der Erhebung zu Fällen für die SKMR-

Studie „Der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen“ durchgeführt worden ist. 

Die Auswertung berücksichtigt alle quantitativen Resultate der Befragung. Eine Über-

sicht der Antworten auf offene Fragen liegt in einem internen Dokument vor, welches 

für die Erstellung der sozialwissenschaftlichen Teilstudien sowie des Syntheseberichts 

genutzt worden ist. 

Allen vom SKMR angeschriebenen Gerichten und Schlichtungsbehörden wurde ein 

schriftlicher Fragebogen zugestellt. Dieser wurde von 150 Gerichten und Schlichtungs-

stellen ausgefüllt retourniert. Bei 522 versendeten Fragebögen ergibt dies einen Rück-

lauf von 28.7 Prozent.  

Die an der Befragung teilnehmenden Personen verteilen sich folgendermassen auf die 

unterschiedlichen Justizbehörden (Mehrfachnennungen waren möglich): 

D 1 .1 :  Rück lau f  nach  Behörden  

 Anzahl ausgefüllte Fragebogen 

Bundesstrafgericht 1 

Bundesverwaltungsgericht 1 

Zweitinstanzliches kantonales Gericht (Zivilrecht) 18 

Zweitinstanzliches kantonales Gericht (Strafrecht) 15 

Verwaltungsgericht 15 

Erstinstanzliches Gericht (Schwerpunkt Zivilrecht) 64 

Erstinstanzliches Gericht (Schwerpunkt Strafrecht) 42 

Schlichtungsstelle in Miet- und Pachtsachen 33 

Schlichtungsstelle Arbeitsrecht  23 

Schlichtungsstelle nach Gleichstellungsgesetz 19 

 

Die Mehrzahl der Fragebögen wurde also von erstinstanzlichen Gerichten ausgefüllt 

und zurück gesendet.  

Der Rücklauf nach Funktion präsentiert sich wie folgt. 

D 1 .2 :  Rück lau f  nach  Funkt ion  

Funktion Anzahl ausgefüllte Fragebogen 

Mitglied der Gerichtsbehörde (Spruchkörper) 65 

Mitglied der Schlichtungsbehörde (Spruchkörper) 35 

Generalsekretärin/Generalsekretär des Gerichts 9 

Gerichtsschreiberin/Gerichtsschreiber 34 

Schreiberin/Schreiber Schlichtungsstelle 8 
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Sonstige 8 

 

Primär haben sich Mitglieder der Spruchkörper an der schriftlichen Befragung beteiligt.  

2  F R A G E K O M P L E X  A :  M A T E R I E L L E S  R E C H T  

Verschiedene Bestimmungen der geltenden Rechtsordnung können im Falle einer Dis-

kriminierung angerufen werden. Es handelt sich insbesondere um Art. 8 Abs. 2 BV 

(Diskriminierungsverbot) und Art. 35 BV (Wirkung der Grundrechte in der gesamten 

Rechtsordnung), den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), den zivilrechtli-

chen Persönlichkeitsschutz (Art. 28ff. ZGB, Art. 271, 328, 336 Abs. 1 lit. a, b, c und d 

sowie Art. 336c Abs. 1 lit. c OR), das Verbot unzulässiger, sittenwidriger oder gegen 

die öffentliche Ordnung verstossender Verträge (Art. 19 und 20 OR) sowie die Antira-

ssismus-Strafnorm (Art. 261bis StGB). Die schriftliche Befragung hat Informationen 

zur Beurteilung der Angemessenheit dieses rechtlichen Rahmens erhoben.  

Zunächst wurden die Befragten um eine grundsätzliche Einschätzung der erwähnten 

Bestimmungen gebeten. Die Fragestellung und die Verteilung der Antworten präsentie-

ren sich wie folgt. 

D 2 .1 :  A l lgeme ine Fragen  zum Diskr im in ierungs schutzrecht  1  

  
N = 146. 

Nur eine kleine Minderheit der Befragten erachtet die Bestimmungen nicht für grund-

sätzlich geeignet, um einen angemessenen Schutz vor Diskriminierung zu gewähren.  

Eine Frage zur Auslegung dieser Bestimmungen durch die Gerichte und Schlichtungs-

behörden wurde folgendermassen beantwortet. 

22.6% 61.6% 4.1% 11.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die oben erwähnten Bestimmungen sind grundsätzlich geeignet, um Die oben erwähnten Bestimmungen sind grundsätzlich geeignet, um Die oben erwähnten Bestimmungen sind grundsätzlich geeignet, um Die oben erwähnten Bestimmungen sind grundsätzlich geeignet, um 
von Diskriminierung betroffenen Personen einen angemessenen Schutz zu von Diskriminierung betroffenen Personen einen angemessenen Schutz zu von Diskriminierung betroffenen Personen einen angemessenen Schutz zu von Diskriminierung betroffenen Personen einen angemessenen Schutz zu 

gewähren.gewähren.gewähren.gewähren.

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Weiss nicht
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D 2 .2 :  A l lgeme ine Fragen  zum Diskr im in ierungs schutzrecht  1 I  

  

N = 145. 

Insgesamt ist also nur rund ein Viertel der Befragten der Ansicht, dass materielle Best-

immungen grosszügiger ausgelegt werden sollten, um einen angemessenen Schutz vor 

Diskriminierung zu gewährleisten.  

In weiteren Fragen wurden die Gerichte und Schlichtungsbehörden um Einschätzungen 

zu einzelnen materiell-rechtlichen Bestimmungen gebeten. Für das Diskriminierungs-

verbot in der Bundesverfassung liegt folgende Einschätzung vor.  

D 2 .3 :  Di skr im in ierungsverbot  in  der  Bundesver fa ssung  

  

N = 146. 

56 Prozent der Befragten schätzen den Schutz durch Art. 8 Abs. 2 BV positiv ein.  

Ähnlich positiv beurteilen die Teilnehmenden an der Umfrage den Schutz durch drei 

abgefragte zivilrechtliche Bestimmungen, wie die folgende Grafik illustriert.  

2.8%

21.4% 40.7% 9% 26.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die oben erwähnten Bestimmungen sollten durch die Die oben erwähnten Bestimmungen sollten durch die Die oben erwähnten Bestimmungen sollten durch die Die oben erwähnten Bestimmungen sollten durch die 
Schlichtungsstellen/Gerichte grosszügiger ausgelegt werden, um einen Schlichtungsstellen/Gerichte grosszügiger ausgelegt werden, um einen Schlichtungsstellen/Gerichte grosszügiger ausgelegt werden, um einen Schlichtungsstellen/Gerichte grosszügiger ausgelegt werden, um einen 

angemessenen Schutz zu gewährleisten.angemessenen Schutz zu gewährleisten.angemessenen Schutz zu gewährleisten.angemessenen Schutz zu gewährleisten.

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Weiss nicht

13.7% 42.5% 17.8%

1.4%

24.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die Anwendung von Art. 8 Abs. 2 BV gewähr t meiner Erfahrung nach in Die Anwendung von Art. 8 Abs. 2 BV gewähr t meiner Erfahrung nach in Die Anwendung von Art. 8 Abs. 2 BV gewähr t meiner Erfahrung nach in Die Anwendung von Art. 8 Abs. 2 BV gewähr t meiner Erfahrung nach in 
der Praxis einen angemessenen Schutz für alle Kategorien von der Praxis einen angemessenen Schutz für alle Kategorien von der Praxis einen angemessenen Schutz für alle Kategorien von der Praxis einen angemessenen Schutz für alle Kategorien von 

diskriminier ten Personen.diskriminier ten Personen.diskriminier ten Personen.diskriminier ten Personen.

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Weiss nicht
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D 2 .4 :  Di skr im in ierungsschutz zw ischen Pr iva ten  

  

N = 145. 

Auch hier ist die Mehrheit der Befragten der Ansicht, dass das materielle Recht einen 

angemessenen Diskriminierungsschutz zwischen Privaten bietet. Für den Grundsatz 

von Treu und Glauben fällt der Anteil der kritischen Stimmen mit gut einem Viertel 

noch am höchsten aus. 

Die Antirassismus-Strafnorm wird hinsichtlich ihres strafrechtlichen Schutzes gegen 

rassistische Diskriminierung folgendermassen beurteilt.  

D 2 .5 :  Ant ir ass ismus -Stra fnorm 

  

N = 146. 

15.2%

18.6%

10.3%

39.3%

55.9%

44.8%

17.9%

9%

19.3%

5.5%

0.7%

6.9%

22.1%

15.9%

18.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Das Verbot unzulässiger,
sittenwidriger oder gegen die

öffentliche Ordnung verstossende
Verträge (Art. 19 und 20 OR)

Der zivilrechtliche
Persönlichkeitsschutz (Art. 28ff. ZGB,

Art. 328 und 336 OR)

Der Grundsatz von Treu und
Glauben (Art. 2 ZGB)

Die folgenden Rechtsnormen gewähren meiner Erfahrung nach im Zusammenspiel mit dem Die folgenden Rechtsnormen gewähren meiner Erfahrung nach im Zusammenspiel mit dem Die folgenden Rechtsnormen gewähren meiner Erfahrung nach im Zusammenspiel mit dem Die folgenden Rechtsnormen gewähren meiner Erfahrung nach im Zusammenspiel mit dem 
Grundsatz der Geltung der Grundrechte in der ganzen Rechtsordnung (Art. 35 BV, Grundsatz der Geltung der Grundrechte in der ganzen Rechtsordnung (Art. 35 BV, Grundsatz der Geltung der Grundrechte in der ganzen Rechtsordnung (Art. 35 BV, Grundsatz der Geltung der Grundrechte in der ganzen Rechtsordnung (Art. 35 BV, 

namentlich Abs. 3) einen angemessenen Schutz für alle Kategorien von diskriminierten namentlich Abs. 3) einen angemessenen Schutz für alle Kategorien von diskriminierten namentlich Abs. 3) einen angemessenen Schutz für alle Kategorien von diskriminierten namentlich Abs. 3) einen angemessenen Schutz für alle Kategorien von diskriminierten 
PersonenPersonenPersonenPersonen

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Weiss nicht

11.6% 39.7% 11%

0.7%

37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die Anwendung der AntirassismusDie Anwendung der AntirassismusDie Anwendung der AntirassismusDie Anwendung der Antirassismus----Strafnorm (Art. 261Strafnorm (Art. 261Strafnorm (Art. 261Strafnorm (Art. 261bisbisbisbis StGB) gewähr t StGB) gewähr t StGB) gewähr t StGB) gewähr t 
meiner Erfahrung nach in der Praxis einen angemessenen strafrechtlichen meiner Erfahrung nach in der Praxis einen angemessenen strafrechtlichen meiner Erfahrung nach in der Praxis einen angemessenen strafrechtlichen meiner Erfahrung nach in der Praxis einen angemessenen strafrechtlichen 

Schutz gegen rassistische Diskriminierung. Schutz gegen rassistische Diskriminierung. Schutz gegen rassistische Diskriminierung. Schutz gegen rassistische Diskriminierung. 

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Weiss nicht
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Auch hier sieht die Mehrheit der Befragten (51%) einen angemessenen Schutz gewähr-

leistet.  

Schliesslich wurden die Gerichte und Schlichtungsbehörden um eine Einschätzung zum 

materiell-rechtlichen Schutz vor Mehrfachdiskriminierungen gebeten. Die Verteilung 

der Antworten präsentiert sich wie folgt.  

D 2 .6 :  Mehr fachd iskr im in ierung  

  
N = 145. 

Für zusammen nur 11 Prozent trifft die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes 

vor Mehrfachdiskriminierungen durch die bestehenden gesetzlichen Regenlungen eher 

nicht oder überhaupt nicht zu. 

 

3  F R A G E K O M P L E X  B :  M Ö G L I C H E  H Ü R D E N  

Die Befragten wurden in einem Begleitbrief zum Fragebogen mit der Aussage konfron-

tiert, dass in der Schweiz bisher nur wenige Gerichtsfälle zu Diskriminierung – insbe-

sondere zwischen Privaten – ergangen sind. Unter der Annahme, dass die Zahl der 

tatsächlichen Diskriminierungen wesentlich höher ist als die Zahl der Fälle, beschäfti-

gen sich die Fragen des zweiten Fragekomplexes mit möglichen Hürden zum Zugang 

zur Justiz. Dabei sollten sich die Befragten dazu äussern, welche der aufgeführten 

Gründe ihrer Ansicht nach ausschlaggebend für einen begrenzten Zugang zur Justiz 

sind beziehungsweise mit welchen Massnahmen der Zugang verbessert werden könnte.  

Die folgende Tabelle zeigt für fünf Aussagen die Zustimmung beziehungsweise Ableh-

nung durch die Befragten auf.   

9.7% 50.3% 10.3%

0.7%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die heute bestehenden gesetzlichen Grundlagen sind meiner Erfahrung Die heute bestehenden gesetzlichen Grundlagen sind meiner Erfahrung Die heute bestehenden gesetzlichen Grundlagen sind meiner Erfahrung Die heute bestehenden gesetzlichen Grundlagen sind meiner Erfahrung 
nach grundsätzlich geeignet, um Personen, die von nach grundsätzlich geeignet, um Personen, die von nach grundsätzlich geeignet, um Personen, die von nach grundsätzlich geeignet, um Personen, die von 

Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, einen angemessenen Schutz zu Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, einen angemessenen Schutz zu Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, einen angemessenen Schutz zu Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, einen angemessenen Schutz zu 
gewähren.gewähren.gewähren.gewähren.

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Weiss nicht
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D 3 .1 :  Mög l iche Hürden  

Aussage Trifft voll 

und ganz zu  

Trifft eher 

zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft über-

haupt nicht 

zu 

Weiss nicht 

Die von Diskriminierung 

betroffenen Personen 

machen ihre Rechte nicht 

geltend, weil sie die mit 

einem Gerichtsverfahren 

verbundenen Verfahrens- 

und Parteikosten fürchten. 

12.9% 42.9% 21.8% 4.8% 17.7% 

Von Diskriminierung 

betroffene Personen ma-

chen ihre Rechte nicht 

geltend, weil sie ihre Pro-

zesschancen nicht genü-

gend einschätzen können. 

11.6% 43.8% 21.9% 1.4% 21.2% 

Die von Diskriminierung 

betroffenen Personen 

machen ihre Rechte nicht 

geltend, weil die Verfah-

rensdauer solcher Prozesse 

oft sehr lange ist. 

1.4% 23.8% 38.1% 6.8% 29.9% 

Die Anwendung der Best-

immungen über die un-

entgeltliche Prozessfüh-

rung hält von Diskrimi-

nierung betroffene Perso-

nen davon ab, ihre Rechte 

geltend zu machen. 

2.0% 10.2% 40.1% 26.5% 21.1% 

Die von Diskriminierung 

betroffenen Personen 

machen ihre Rechte nicht 

geltend, weil sie die Fris-

ten zur Anhebung eines 

Verfahrens nicht einhalten 

können. 

1.4% 1.4% 44.9% 19.0% 33.0% 

N = 147. 

Über 50 Prozent der Befragten teilen die Ansicht, dass von Diskriminierung betroffene 

Personen ihre Rechte aufgrund von Verfahrens- und Parteikosten nicht in einem Ge-

richtsverfahren geltend machen. In den Faktoren Verfahrensdauer, unentgeltliche Pro-

zessführung und Fristen zur Anhebung eines Verfahrens sieht hingegen nur eine Min-

derheit der Befragten Hürden für den Zugang zur Justiz.  
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Fragen zur Verhandlungs- und Untersuchungsmaxime werden folgendermassen beant-

wortet. 

D 3 .2 :  Verhandlungs-  und Untersuchungsmax ime  

  

N: 146, 146, 145. 

Mehrheitlich positiv sehen die Gerichte und Schlichtungsbehörden die Verhandlungs-

maxime. Knapp 50 Prozent sind nicht der Meinung, dass diese eine Hürde für die Gel-

tendmachung von Rechten darstellt. Die beiden Fragen zur Untersuchungsmaxime 

werden von mehr als der Hälfte der Befragten positiv beantwortet.  

Zwei weitere Fragen die auf eine Verbesserung des Zugangs zur Justiz abzielen, werden 

folgendermassen beantwortet.  

D 3 .3 :  Verbandsk lage  und Beweis las ter le ichterung  

  

N: 146; 147. 

Sowohl eine selbständige Klagebefugnis von Verbänden, Organisationen und juristi-

schen Personen als auch eine Einführung von themenübergreifenden Beweislasterleich-

terungen würde laut einer Mehrheit der Befragten dazu führen, dass mehr Diskriminie-

rungsfälle vor Gericht gebracht würden.  

14.5%

11.6%

4.1%

42.8%

38.4%

28.1%

17.9%

28.8%

34.9%

8.3%

9.6%

12.3%

16.6%

11.6%

20.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die sogenannte "soziale" Untersuchungsmaxime (Art. 247 Abs. 2
ZPO) sollte in allen Diskriminierungsfällen zur Anwendung

kommen, da dies genügen würde, um die Geltendmachung der
Rechte für von Diskriminierung betroffene Personen wesentlich

zu erleichtern.

In Diskriminierungsfällen sollte grundsätzlich die
Untersuchungsmaxime zur Anwendung kommen, da dies die

Geltendmachung der Rechte für von Diskriminierung betroffene
Personen wesentlich erleichtert.

Bei Zivilprozessen – und im Strafprozess im Zivilpunkt – gilt 
grundsätzlich die Verhandlungsmaxime. Dies hält von 

Diskriminierung betroffene Personen davon ab, ihre Rechte vor 
Gericht geltend zu machen.  

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Weiss nicht

14.5%

11.6%

42.8%

38.4%

17.9%

28.8%

8.3%

9.6%

16.6%

11.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mit der Einführung von themenübergreifenden
Beweislasterleichterungen (z.B. Glaubhaftmachung) würden

meiner Einschätzung nach mehr Diskriminierungsfälle vor Gericht
gebracht.

Mit der Einführung einer selbständigen Klagebefugnis von
Verbänden, Organisationen und juristischen Personen in

Diskriminierungsfällen würden nach meiner Einschätzung mehr
Fälle vor Gericht gebracht.

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Weiss nicht
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4  F R A G E K O M P L E X  C :  B E H I G  

In einem dritten Fragekomplex wurden die Gerichte und Schlichtungsbehörden um 

Einschätzungen zum Diskriminierungsschutz durch das Behinderten- 

gleichstellungsgesetz (BehiG) gebeten. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass hier der 

Anteil der „Weiss-nicht“-Antworten sehr hoch ist, was wohl der Tatsache geschuldet 

ist, dass sich nur eine Minderheit der Befragten mit spezifischen Fragen zum BehiG 

auseinandersetzt.  

D 4 .1 :  Benachte i l i gungsverbot  

  

N = 143; 142; 141. 

Für die Mehrheit der Auskunft gebenden Personen führt die Anwendung des Benachtei-

ligungsverbotes in der Praxis zu einem angemessenen Schutz für Personen mit Behinde-

rung vor Benachteiligung.  

Betrachtet man den Zugang zu privaten Dienstleistungen, so zeigt sich folgende Vertei-

lung der Antworten.  

7.8%

3.2%

7.0%

25.5%

28.9%

23.8%

11.3%

7.7%

5.6%

0.7%

0.7%

1.4%

54.6%

53.5%

62.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

...beim Zugang zum öffentlichen
Verkehr.

...beim Zugang zu öffentlichen
Bauten und Anlagen.

...beim Zugang zu staatlichen
Dienstleistungen.

Die Anwendung des Benachteiligungsverbotes gewährt meiner Erfahrung nach in der Praxis einen Die Anwendung des Benachteiligungsverbotes gewährt meiner Erfahrung nach in der Praxis einen Die Anwendung des Benachteiligungsverbotes gewährt meiner Erfahrung nach in der Praxis einen Die Anwendung des Benachteiligungsverbotes gewährt meiner Erfahrung nach in der Praxis einen 
angemessenen Schutz für Personen mit Behinderung vor Benachteiligung...angemessenen Schutz für Personen mit Behinderung vor Benachteiligung...angemessenen Schutz für Personen mit Behinderung vor Benachteiligung...angemessenen Schutz für Personen mit Behinderung vor Benachteiligung...

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Weiss nicht
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D 4 .2 :  Zugang zu  pr iv aten  Dienst le is tungen .  

  

N = 142. 

Auch hier sieht die Mehrheit der befragten Gerichte und Schlichtungsstellen den Schutz 

für Personen mit Behinderung positiv.  

Die folgende Darstellung zeigt die Verteilung der Antworten zu einer Frage nach der 

Höhe der Entschädigungen auf. 

D 4 .3 :  Rechtsansprüche (Art .  6 ,  8 ,  11  Beh iG)  

  
N = 143. 

Während nur 2 Prozent (bzw. 3 Personen) die Höhe der Entschädigung nach Art. 11 

Abs. 2 BehiG als tendenziell zu hoch betrachtet, schätzen 22 Prozent diese als tendenzi-

ell zu tief ein. Über 60 Prozent können die Angemessenheit der Entschädigung nicht 

beurteilen.  

Nach dem BehiG gibt es ein Verbandsklage- beziehungsweise Verbandsbeschwerde-

recht. Dieses wird von den Antwortenden mehrheitlich positiv hinsichtlich der Durch-

5.6% 20.3% 4.9%

2.8%

66.4%
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meiner Erfahrung nach in der Praxis einen angemessenen Schutz für meiner Erfahrung nach in der Praxis einen angemessenen Schutz für meiner Erfahrung nach in der Praxis einen angemessenen Schutz für meiner Erfahrung nach in der Praxis einen angemessenen Schutz für 
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setzung von Diskriminierungsverbot und Benachteiligungsverbot eingeschätzt, wie die 

folgende Darstellung illustriert.  

D 4 .4 :  Verbandsk lage- /beschwerderecht  (Art .  9  Beh iG)  

  

N = 142; 143. 

Eine weitere Frage zum BehiG betrifft die vorgesehene Unentgeltlichkeit von Verfah-

ren. Hierzu lässt sich folgende Verteilung aufzeigen.  

D 4 .5 :  Unentge l t l ichke i t  des  Ver f ahrens  (Art .  10  Beh iG)  

  

N = 142. 

Die Mehrheit der Gerichte und Schlichtungsbehörden, welche sich zu dieser Frage äus-

sern konnten, sieht in der Unentgeltlichkeit des Verfahrens nach dem BehiG demnach 

eine Erleichterung in der Durchsetzung.  

Eine weitere Frage wurde schliesslich zum Art. 14 BehiG gestellt. Die Antworten vertei-

len sich folgendermassen.  
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2.8%
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die Erneuerung von Bauten und Anlagen (Art.
9 Abs. 3 lit. b BehiG) trägt wesentlich zur

Verbesserung der Durchsetzung des
Benachteiligungsverbotes bei.

Die Verbandsklage wegen Diskriminierung bei
privaten Dienstleistungen (Art. 9 Abs. 3 lit. a)

trägt wesentlich zur Durchsetzung des
Diskriminierungsverbotes in Art. 6 BehiG bei.

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Weiss nicht

16.2% 33.1%

3.5% 2.8%

44.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die Unentgeltlichkeit des Verfahrens nach Art. 10 BehiG erleichter t Die Unentgeltlichkeit des Verfahrens nach Art. 10 BehiG erleichter t Die Unentgeltlichkeit des Verfahrens nach Art. 10 BehiG erleichter t Die Unentgeltlichkeit des Verfahrens nach Art. 10 BehiG erleichter t 
wesentlich die Durchsetzung des Benachteiligungsverbotes bzw. des wesentlich die Durchsetzung des Benachteiligungsverbotes bzw. des wesentlich die Durchsetzung des Benachteiligungsverbotes bzw. des wesentlich die Durchsetzung des Benachteiligungsverbotes bzw. des 

Diskriminierungsverbotes.Diskriminierungsverbotes.Diskriminierungsverbotes.Diskriminierungsverbotes.

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Weiss nicht



 

 T E I L S T U D I E  9 :  G E R I C H T S U M F R A G E  1 4  

D 4 .6 :  Begründung e iner  N ichtan ste l lung  (Ar t .  14  Beh iV)  

  

N = 142. 

Etwa ein Drittel der Befragten sieht im Recht auf Begründung einer Nichtanstellung 

eine Erleichterung für den Beweis vor Gericht, dass eine Nichtanstellung aufgrund 

einer Behinderung erfolgt ist. Für 16 Prozent der Befragten trifft dies hingegen eher 

nicht oder überhaupt nicht zu.  

2.8%
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